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1782/2019
Gesetz 

zur Änderung des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes
Vom 23. Januar 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz zur Änderung des  

Dauergrünlanderhaltungsgesetzes1)

Das Dauergrünlanderhaltungsgesetz vom 7. Okto-
ber 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 387) wird wie folgt 
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Das Gesetz dient auch der Umsetzung der uni-
onsrechtlichen Vorgaben der Verordnung Num-
mer 1306/20131, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung Nummer 791/20162, der Verordnung 
Nummer 1307/20133, zuletzt geändert durch die 
Delegierte Verordnung Nummer 1155/20174, der 
Delegierten Verordnung Nummer 639/20145, zu-

letzt geändert durch die Delegierte Verordnung 
Nummer 1155/2017, der Delegierten Verordnung 
Nummer 640/20146, zuletzt geändert durch die 
Delegierte Verordnung Nummer 723/20177, so-
wie der Verordnung Nummer 2393/20178.“

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 werden durch folgende 
Sätze 1 bis 3 ersetzt:

„‚Dauergrünland und Dauerweideland‘ (Dau-
ergrünland) im Sinne dieses Gesetzes sind 
Flächen, die durch Einsaat oder auf natürli-
che Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von 
Gras oder anderen Grünfutterpflanzen ge-
nutzt werden und seit mindestens fünf Jah-
ren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des 
landwirtschaftlichen Betriebs sind und min-
destens fünf Jahre lang nicht umgepflügt 

1) Ändert Ges. vom 7. Oktober 2013, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 7847-29

 „1 Verordnung (EU) Nummer 1306/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das 
Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nummer 
352/78, (EG) Nummer 165/94, (EG) Nummer 
2799/98, (EG) Nummer 814/2000, (EG) Nummer 
1290/2005 und (EG) Nummer 485/2008 des Rates 
(ABl. L 347 S. 549)“

 „2 Verordnung (EU) Nummer 791/2016 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nummer 
1308/2013 sowie der Verordnung (EU) Nummer 
1306/2013 hinsichtlich der Beihilferegelung für die 
Abgabe von Obst und Gemüse, Bananen und Milch in 
Bildungseinrichtungen (ABl. L 135 S. 1)“

 „3 Verordnung (EU) Nummer 1307/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inha-
ber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von 
Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nummer 
637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Num-
mer 73/2009 des Rates (ABl. L 347 S. 608)“

 „4 Delegierte Verordnung (EU) Nummer 1155/2017 
der Kommission vom 15. Februar 2017 zur Änderung 
der Delegierten Verordnung (EU) Nummer 639/2014 
hinsichtlich der Kontrollmaßnahmen im Bereich des 
Hanfanbaus, bestimmter Vorschriften für die Ökologi-
sierungszahlung, der Zahlung für Junglandwirte mit 
Kontrollbefugnis über eine juristische Person, der Be-
rechnung des Betrags je Einheit im Rahmen der fakul-
tativen gekoppelten Stützung, der Bruchteile von 
Zahlungsansprüchen und bestimmter Mitteilungs-
pflichten im Zusammenhang mit der Regelung für die 
einheitliche Flächenzahlung und der fakultativen ge-
koppelten Stützung sowie zur Änderung des Anhangs 
X der Verordnung (EU) Nummer 1307/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 167  
S. 1)“

 „5 Delegierte Verordnung (EU) Nummer 639/2014 der 
Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nummer 1307/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften über 
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Be-
triebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und zur Änderung des An-
hangs X der genannten Verordnung (ABl. L 181 S. 1)“

 „6 Delegierte Verordnung (EU) Nummer 640/2014 der 
Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) Nummer 1306/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf das integrierte 
Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen 
für die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen so-
wie für Verwaltungssanktionen im Rahmen von Direkt-
zahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen 
Raum und der Cross-Compliance (ABl. L 181 S. 48)“

 „7 Delegierte Verordnung (EU) Nummer 723/2017 der 
Kommission vom 16. Februar 2017 zur Änderung der 
Delegierten Verordnung (EU) Nummer 640/2014 der 
Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Num-
mer 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf das integrierte Verwaltungs- und 
Kontrollsystem und die Bedingungen für die Ableh-
nung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Ver-
waltungssanktionen im Rahmen von Direktzahlungen, 
Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum 
und der Cross-Compliance (ABl. L 107 S. 1)“

 „8 Verordnung (EU) Nummer 2393/2017 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 
2017 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nummer 
1305/2013 über die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), 
(EU) Nummer 1306/2013 über die Finanzierung, die 
Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, (EU) Nummer 1307/2013 mit Vorschrif-
ten über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaft-
licher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik, (EU) Nummer 
1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und (EU) Nummer 
652/2014 mit Bestimmungen für die Verwaltung der 
Ausgaben in den Bereichen Lebensmittelkette, Tierge-
sundheit und Tierschutz sowie Pflanzengesundheit 
und Pflanzenvermehrungsmaterial (ABl. L 350 S. 15)“
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wurden. Als Dauergrünland im Sinne des Ar-
tikels 4 Absatz 1 Buchstabe h der Verord-
nung (EU) Nummer 1307/2013 gelten auch 
Flächen, die abgeweidet werden können und 
einen Teil der etablierten lokalen Praktiken 
darstellen, wo Gras und andere Grünfutter-
pflanzen traditionell nicht in Weidegebieten 
vorherrschen. Gras oder andere Grünfutter-
pflanzen sind alle Grünpflanzen, die her-
kömmlicherweise in natürlichem Grünland 
anzutreffen oder normalerweise Teil von 
Saatgutmischungen für Weideland oder Wie-
sen sind, unabhängig davon, ob die Flächen 
als Viehweiden genutzt werden.“

b) Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4 und wie 
folgt geändert:

Die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 
Absatz 2“ wird durch die Angabe „§ 4 Ab-
satz 1 Satz 2 oder Absatz 2“ ersetzt.

c) Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 5.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Auf folgenden Flächen ist die Umwand-
lung von Dauergrünland in Ackerland 
(Umwandlung) verboten:

1. Flächen, die unter Zugrundelegung 
der Hangneigung, der Feinbodenart 
des Oberbodens und eines Oberflä-
chenabfluss- und Regenerosivitätsfak-
tors von 50 einer hohen oder sehr ho-
hen natürlichen Wassererosionsge-
fährdung der Stufen Enat4 oder Enat5 
nach DIN 19708 unterliegen,

2. Flächen, die unter Zugrundelegung 
der standortabhängigen Erosionsge-
fährdung und der Schutzwirkung von 
Windhindernissen einer sehr hohen 
Winderosionsgefährdung der Stufe 5 
nach DIN 19706 unterliegen,

3. Überschwemmungsgebiete,

4. Wasserschutzgebiete,

5. Gewässerrandstreifen,

6. Moorböden aus Torfen mit mindes-
tens 30 Prozent organischer Substanz 
und mindestens 30 cm Mächtigkeit 
innerhalb von 20 cm unter Gelän-
deoberfläche beginnend oder

7. Anmoorböden mit mindestens 15 Pro-
zent organischer Substanz in einer 
Mächtigkeit von mindestens 10 cm in-
nerhalb der obersten 40 cm unter Ge-
ländeoberfläche, die die Anforderun-

gen für Moorböden nach Ziffer 6 nicht 
erfüllen.“

bb) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Das für Landwirtschaft zuständige Mi-
nisterium kann durch Verordnung regeln, 
dass die in Satz 1 Nummer 1, 2, 6 und 7 
genannten Flächen nur berücksichtigt 
werden, wenn sie einen bestimmten Min-
destflächenanteil oder eine bestimmte 
Mindestflächengröße erreichen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „Wird“ wird die Angabe 
„auf den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Flächen“ eingefügt.

bb) Die Angabe „erteilte Zulassung nach § 4 
Abs. 1 oder 2“ wird durch die Angabe 
„gewährte Befreiung nach § 4 Absatz 1“ 
ersetzt.

cc) Das Wort „unverzüglich“ wird durch die 
Worte „spätestens einen Monat nach der 
schriftlichen Bekanntgabe der Wiederan-
saatverpflichtung“ ersetzt.

dd) Folgender Satz wird angefügt:

„Bei Vorliegen ungeeigneter Witterungs-
verhältnisse für die Rückumwandlung 
oder außerhalb der Vegetationsperiode 
kann eine in dem erforderlichen Umfang 
längere Frist festgesetzt werden.“

c) Absatz 3 wird gestrichen und folgende neue 
Absätze 3 bis 6 werden angefügt:

„(3) Die mechanische Zerstörung der vorhan-
denen Grasnarbe einer Dauergrünlandfläche 
in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Flächen 
bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Stelle. Dem Genehmigungsantrag ist eine 
Stellungnahme einer für die landwirtschaftli-
che Beratung zuständigen anerkannten Stelle 
beizufügen. Dies gilt nicht für Flächen gerin-
gen Ausmaßes. Der Einsatz von Direkt- und 
Nachsaatgeräten auf unbearbeiteter Bodeno-
berfläche sowie Schlitzsaatgeräten mit Saat-
gutablage mit Bodenkontakt ist ohne Geneh-
migung zulässig.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 ist es auf 
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Flächen 
verboten, den Umbruch mit wendenden Bo-
denbearbeitungsgeräten oder tiefer als zehn 
Zentimeter durchzuführen. Von dem Verbot 
in Satz 1 kann auf Antrag eine Befreiung er-
teilt werden, wenn im Einzelfall andere Ver-
fahren zur Wiederherstellung einer leistungs-
fähigen Grünlandnarbe ausscheiden und des-
halb das Verbot zu einer unzumutbaren 
Belastung führen würde. Absatz 3 Satz 2 gilt 
entsprechend.
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(5) Die nach Genehmigung beziehungsweise 
Befreiung umgebrochene Fläche ist nach er-
forderlicher fachgerechter Bearbeitung spä-
testens einen Monat nach dem Umbrucher-
eignis neu einzusäen.

(6) Weitergehende bodenschutz-, natur-
schutz- und wasserrechtliche Bestimmungen 
bleiben unberührt.“

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Aus-
nahmen und“ gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Vom Verbot der Umwandlung gemäß  
§ 3 Absatz 1 Satz 1 kann auf Antrag eine Be-
freiung gewährt werden, wenn das Verbot im 
Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung 
führen würde oder eine Befreiung aus Grün-
den des überwiegenden öffentlichen Interes-
ses erfolgen soll. Die antragstellende Person 
hat für die umgebrochene Fläche durch neu 
angelegtes Dauergrünland auf Ackerland eine 
Ersatzfläche im gleichen Flächenumfang (Er-
satzfläche) zu schaffen. Die Ersatzfläche soll 
spätestens einen Monat nach der schriftli-
chen Gewährung der Befreiung geschaffen 
werden und sich auf einer der in § 3 Absatz 1 
Satz 1 genannten Flächen befinden.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen. Die 
bisherigen Absätze 3 bis 8 werden die Ab-
sätze 2 bis 7.

d) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „Erteilung einer Ausnahme 
nach § 4 Abs. 1“ wird durch die Angabe 
„Gewährung einer Befreiung nach Absatz 1“ 
ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „Absatz 1 Satz 1 Nr. 1“ wird 
durch die Angabe „§ 3 Absatz 1 Satz 1“ 
ersetzt.

cc) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Liegt die für die Umwandlung vorgese-
hene Fläche innerhalb von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung nach Arti-
kel 4 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/
EWG9, zuletzt geändert durch die Richt- 
linie 2013/17/EU10, oder besonderer 
Schutzgebiete nach Artikel 4 Absatz 1 

und 2 der Richtlinie 2009/147/EG11, zu-
letzt geändert durch die Richtlinie 
2013/17/EU, (Natura-2000-Gebiete), muss 
sich das neu angelegte Dauergrünland in-
nerhalb des betroffenen Natura-2000-Ge-
bietes befinden.“

dd) Folgende Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„Die Ersatzfläche muss eine Mindest-
größe von 0,1 Hektar pro Parzelle auf-
weisen. Flächen, auf denen im Rahmen 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung als Kompensationsmaßnahme eine 
dauerhafte Grünlandnutzung festgesetzt 
worden ist, die gemäß § 16 Bundesna-
turschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. September 2017 (BGBl I  
S. 3434), in Verbindung mit § 2 der Öko-
konto- und Kompensationsverzeichnisver-
ordnung vom 28. März 2017 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 223), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 5. Juli 2018 (GVOBI. 
Schl.-H. S. 394), in ein Ökokonto einge-
bracht worden sind, sowie Flächen, de-
ren Erwerb mit öffentlichen Fördermitteln 
oder aus dem Aufkommen von Ersatzzah-
lungen gemäß § 15 Absatz 6 Bundesna-
turschutzgesetz finanziell gefördert wor-
den sind, können nicht als Ersatzfläche 
im Sinne dieses Gesetzes dienen.“

e) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „Absatz 3 Satz 1“ wird durch 
die Angabe „Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Umsetzung der Befreiung bezüglich 
der zur Umwandlung beantragten Fläche 
und der Ersatzfläche hat bis zu dem auf 
den Befreiungsbescheid folgenden 15. Mai 
zu erfolgen.“

f) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „Ausnahme oder“ werden ge-
strichen.

bb) Satz 4 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach den Worten „umzuwandelnde 
Fläche“ werden die Worte „oder die 
Ersatzfläche“ eingefügt.

bbb) Nach dem Wort „deren“ ist das 
Wort „jeweilige“ einzufügen.

 „9 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 S. 7)“

 „10 Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 
2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Be-
reich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kro-
atien (ABl. L 158 S. 193)“

 „11 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 
S. 7)“
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cc) Satz 5 wird gestrichen.

dd) Der bisherige Satz 6 wird Satz 5.

g) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „3. Dezember 2004 (BGBl. I  
S. 3194), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 15. Dezember 2011 
(eBAnz AT 144 V1)“ wird ersetzt durch die 
Angabe „24. Februar 2015 (BGBl. I S. 166), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 23. März 2018 (BAnz AT 29. März 
2018 V1)“.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

Satz 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. e 
und f“ wird durch die Angabe „§ 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 und 7“ ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende neue Num-
mer 2 eingefügt:

„2. Genehmigungen nach § 3 Absatz 3“

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die 
Nummern 3 bis 5.

c) In Nummer 3 werden die Wörter „Ausnah-
men und“ gestrichen und nach dem Wort 
„nach“ die Angabe „§ 3 und“ eingefügt.

7. § 7 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 
Satz 1“ durch die Angabe „§ 3 Absatz 1 
Satz 1“ und die Angabe „§ 4 Abs. 1 oder 2“ 
durch die Angabe „§ 4 Absatz 1“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 3 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 3 Absatz 3 
Satz 3“, die Angabe „Satz 3“ durch die An-
gabe „Satz 4“ und die Angabe „§ 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 3 Absatz 
1 Satz 1“ ersetzt.

c) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 
oder 2“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 1“ 
ersetzt.

d) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 Buchst. e und f“ durch die Angabe „§ 3 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 7“ ersetzt.

8. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „3. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3194), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 15. Dezember 2011 
(eBAnz AT 144 V1)“ wird ersetzt durch 

die Angabe „24. Februar 2015 (BGBl. I 
S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 23. März 2018 
(BAnz AT 29. März 2018 V1)“.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Angabe „§ 5 Abs. 3 Nr. 1 Di-
rektzahlungen-Verpflichtungsgesetz 
vom 21. Juli 2004 in der Fassung 
vom 28. April 2010 (BGBl. I S. 588), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 
Abs. 104 des Gesetzes vom 22. De- 
zember 2011 (BGBl. I S. 3044),“ 
wird ersetzt durch die Angabe „§ 4 
Absatz 3 Nummer 1 Agrarzahlun-
gen-Verpflichtungengesetz vom  
2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1928)“.

bbb) Die Angabe „§ 3 Abs. 1“ wird 
durch die Angabe „§ 3 Absatz 1“ 
ersetzt.

ccc) Die Wörter „Ausnahmen und“ wer-
den gestrichen.

ddd) Die Angabe „Artikel 22 bis 24 der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 vom 
19. Januar 2009“ wird ersetzt durch 
die Angabe „Artikel 96 bis 99 der 
Verordnung Nummer 1306/2013, 
zuletzt geändert durch Verordnung 
Nummer 791/2016,“.

eee) Die Angabe „Verordnung (EG)  
Nr. 1122/2009 vom 30. November 
2009“ wird ersetzt durch die An-
gabe „Delegierten Verordnung 
Nummer 640/2014“. 

cc) Satz 3 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 1 Abs. 1“ wird durch die 
Angabe „§ 1 Absatz 1“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird gestrichen.

9. § 9 erhält folgende neue Fassung:

„§ 9 
Evaluierung

Die für Landwirtschaft zuständige oberste Lan-
desbehörde evaluiert vier Jahre nach dem In-
krafttreten des Gesetzes zur Änderung des Dau-
ergrünlanderhaltungsgesetzes vom 23. Januar 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 26) die Auswirkungen 
dieses Gesetzes und unterrichtet die Landesre-
gierung und den Landtag.“

10. § 10 wird gestrichen.
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11. Die Anlage wird wie folgt geändert:

In der Überschrift wird die Angabe „Abs. 3“ 
durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 

Artikel 2 
Änderung der  

Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung2)

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung 
vom 14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 8. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 16), wird 
wie folgt geändert:

In der Anlage zu § 1 wird die Nummer 1.5.5.6 wie 
folgt geändert:

1. Nach der Angabe „7. Oktober 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 387)“ wird die Angabe „, geändert 
durch Gesetz vom 23. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 26)“ angefügt.

2. Die Fußnote zu Nummer 1.5.5.6 wird gestrichen.

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes zur Erhaltung von  

Dauergrünland (Dauergrünlanderhaltungsgesetz 
- DGLG) und zur Änderung anderer Vorschriften3)

Artikel 4 des Gesetzes zur Erhaltung von Dauer-
grünland (Dauergrünlanderhaltungsgesetz - DGLG) 
und zur Änderung anderer Vorschriften vom 7. Ok-
tober 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 387), geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 896), wird wie folgt ge-
ändert:

Satz 3 wird gestrichen.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 23. Januar 2019

 D a n i e l  G ü n t h e r J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerpräsident Minister
  für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
  Natur und Digitalisierung

2) Ändert Zuständigkeitsverz. i.d.F. vom 14. September 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5
3) Ändert Ges. vom 7. Oktober 2013, GVOBl. Schl.-H. S. 387

Landesverordnung 
zur Anpassung von Rechtsvorschriften an geänderte Zuständigkeiten  
der obersten Landesbehörden und geänderte Ressortbezeichnungen

Vom 16. Januar 2019
Aufgrund des § 27 Absatz 3 des Landesverwal-
tungsgesetzes verordnet das Ministerium für Inne-
res, ländliche Räume und Integration im Einverneh-
men mit dem Ministerpräsidenten, dem Ministe-
rium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung, dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur, dem Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digita-
lisierung, dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus sowie dem Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren:

Abschnitt 1 
Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten

Artikel 1 
Ausbildungszentrumsgesetz1)

Das Ausbildungszentrumsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Januar 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 60), zuletzt geändert durch Artikel 5 

des Gesetzes vom 11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 2), ist wie folgt geändert:

1. In § 8 Absatz 4 Satz 1 ist die Bezeichnung 
„dem Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten“ durch die Bezeichnung „der Minis-
terpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten“ 
ersetzt.

2. § 12 Absatz 1 ist wie folgt geändert:

a) In Satz 2 ist die Bezeichnung „das Ministe-
rium für Inneres und Bundesangelegenhei-
ten“ durch die Bezeichnung „die Ministerprä-
sidentin oder der Ministerpräsident“ ersetzt. 

b) In Satz 4 ist die Bezeichnung „Das Ministe-
rium für Inneres und Bundesangelegenhei-
ten“ durch die Bezeichnung „Die Ministerprä-
sidentin oder der Ministerpräsident“ ersetzt.

3. In § 18 Absatz 1 ist die Bezeichnung „Das Mi-
nisterium für Inneres und Bundesangelegenhei-
ten“ durch die Bezeichnung „Die Ministerpräsi-
dentin oder der Ministerpräsident“ ersetzt. 

1) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 27. Januar 2009,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-3
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4. In § 27 Absatz 2 ist die Bezeichnung „dem Mi-
nisterium für Inneres und Bundesangelegenhei-
ten“ durch die Bezeichnung „der Ministerpräsi-
dentin oder dem Ministerpräsidenten“ ersetzt. 

5. In § 31 Absatz 1 ist die Bezeichnung „Das Mi-
nisterium für Inneres und Bundesangelegenhei-
ten“ durch die Bezeichnung „Die Ministerpräsi-
dentin oder der Ministerpräsident“ ersetzt. 

6. In § 34 ist die Bezeichnung „Das Ministerium 
für Inneres und Bundesangelegenheiten“ durch 
die Bezeichnung „Die Ministerpräsidentin oder 
der Ministerpräsident“ ersetzt. 

Artikel 2 
Juristenausbildungsgesetz2)

§ 13 Absatz 2 Satz 2 des Juristenausbildungsge-
setzes vom 20. Februar 2004 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 66), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93), Zu-
ständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt 
ersetzt durch Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143), ist wie folgt geändert:

Die Bezeichnung „des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums“ ist durch die Bezeichnung „der Minis-
terpräsidentin oder des Ministerpräsidenten“ er-
setzt.

Artikel 3 
Juristenausbildungsverordnung3)

Die Juristenausbildungsverordnung vom 15. Februar 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 35), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. 2019 S. 11), ist wie folgt geändert:

1. § 4 ist wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Satz 1 ist die Bezeichnung „das 
für Inneres zuständige Ministerium“ durch 
die Bezeichnung „die Ministerpräsidentin 
oder der Ministerpräsident“ ersetzt.

b) In Absatz 7 ist die Bezeichnung „das für In-
neres zuständige Ministerium“ durch die Be-
zeichnung „die Ministerpräsidentin oder der 
Ministerpräsident“ ersetzt.

2. In § 7 Absatz 3 Satz 3 ist die Bezeichnung „des 
für Inneres zuständigen Ministeriums“ durch die 
Bezeichnung „der Ministerpräsidentin oder des 
Ministerpräsidenten“ ersetzt.

3. § 30 ist wie folgt geändert:

a) Absatz 3 ist wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 ist die Bezeichnung „des für In-
neres zuständigen Ministeriums“ durch 
die Bezeichnung „der Ministerpräsidentin 
oder des Ministerpräsidenten“ ersetzt.

bb) In Satz 3 ist die Bezeichnung „Das für 
Inneres zuständige Ministerium“ durch 
die Bezeichnung „Die Ministerpräsidentin 
oder der Ministerpräsident“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 ist die Be-
zeichnung „dem für Inneres zuständigen Mi-
nisterium“ durch die Bezeichnung „der Minis-
terpräsidentin oder dem Ministerpräsiden-
ten“ ersetzt.

4. In § 32 Absatz 5 Satz 2 ist die Bezeichnung 
„das für Inneres zuständige Ministerium“ durch 
die Bezeichnung „die Ministerpräsidentin oder 
der Ministerpräsident“ ersetzt.

5. In § 34 Absatz 5 Satz 5 ist die Bezeichnung 
„Das für Inneres zuständige Ministerium“ durch 
die Bezeichnung „Die Ministerpräsidentin oder 
der Ministerpräsident“ ersetzt.

Artikel 4 
Berufsrechtzuständigkeitsverordnung4)

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Berufsrechtzu-
ständigkeitsverordnung vom 3. Dezember 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 556), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 98), ist wie folgt geändert:

Die Bezeichnung „das Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten“ ist durch die Bezeichnung 
„die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsi-
dent“ ersetzt. 

Artikel 5 
Landesverordnung über die Laufbahn, Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn der Fachrichtung 

Allgemeine Dienste 
- Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt -5)

Die Landesverordnung über die Laufbahn, Ausbil-
dung und Prüfung für die Laufbahn der Fachrich-
tung Allgemeine Dienste - Laufbahngruppe 1, zwei-
tes Einstiegsamt - vom 16. Juli 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 531), geändert durch Gesetz vom  
8. November 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 691), ist 
wie folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 1 Satz 1 ist die Bezeichnung „das 
Ministerium für Inneres und Bundesangelegen-
heiten“ durch die Bezeichnung „die Ministerprä-
sidentin oder der Ministerpräsident“ ersetzt.

2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 ist die Bezeichnung 
„vom Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten“ durch die Bezeichnung „von der 
Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsiden-
ten“ ersetzt.

3. In § 8 Absatz 1 Satz 1 ist die Bezeichnung „das 
Ministerium für Inneres und Bundesangelegen-

2) Ändert Ges. vom 20. Februar 2004, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 301-11

3) Ändert LVO vom 15. Februar 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 301-11-4

4) Ändert LVO vom 3. Dezember 2005, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 200-0-360

5) Ändert LVO vom 16. Juli 2010, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 
2030-16-5
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heiten“ durch die Bezeichnung „die Ministerprä-
sidentin oder der Ministerpräsident“ ersetzt.

4. In § 10 Absatz 3 Satz 3 ist die Bezeichnung „das 
Ministerium für Inneres und Bundesangelegen-
heiten“ durch die Bezeichnung „die Ministerprä-
sidentin oder den Ministerpräsidenten“ ersetzt. 

5. In § 17 Absatz 2 Satz 2 ist die Bezeichnung „das 
Ministerium für Inneres und Bundesangelegen-
heiten“ durch die Bezeichnung „die Ministerprä-
sidentin oder den Ministerpräsidenten“ ersetzt.

Artikel 6 
Landesverordnung über die Einrichtung  

des Laufbahnzweigs Allgemeine Verwaltung und 
die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn der 

Fachrichtung Allgemeine Dienste  
– Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt – 6)

Die Landesverordnung über die Einrichtung des Lauf-
bahnzweigs Allgemeine Verwaltung und die Ausbil-
dung und Prüfung für die Laufbahn der Fachrichtung 
Allgemeine Dienste – Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt – vom 4. August 2009  (GVOBl. Schl.-H. 
S. 890), Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch 
Artikel 8 der Verordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 96), ist wie folgt geändert:

1. In § 4 Satz 1 ist die Bezeichnung „das Ministe-
rium für Inneres und Bundesangelegenheiten“ 
durch die Bezeichnung „die Ministerpräsidentin 
oder der Ministerpräsident“ ersetzt. 

2. In § 5 Absatz 1 Satz 1  ist die Bezeichnung 
„vom Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten“ durch die Bezeichnung „von der 
Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsiden-
ten“ ersetzt.

3. In § 8 Absatz 1 Satz 1   ist die Bezeichnung 
„das Ministerium für Inneres und Bundesangele-
genheiten“ durch die Bezeichnung „die Minister-
präsidentin oder der Ministerpräsident“ ersetzt.

4. In § 13 Absatz 2 Satz 2 ist die Bezeichnung 
„das Ministerium für Inneres und Bundesangele-
genheiten“ durch die Bezeichnung „die Minister-
präsidentin oder der Ministerpräsident“ ersetzt.

Abschnitt 2 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Artikel 7 
Gleichstellungsgesetz7)

Das Gleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 
1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 562), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 464), Zuständigkeiten 

und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch 
Artikel 9 der Verordnung vom 16. März 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 96), ist wie folgt geändert:

1. In § 18 Absatz 5 Satz 3 ist die Bezeichnung 
„Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung“ durch die Bezeich-
nung „Ministeriums für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung“ ersetzt.

2. In § 21 Absatz 2 Satz 1 ist die Bezeichnung 
„Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung“ durch die Bezeich-
nung „Ministerium für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung“ ersetzt.

3. In § 22 Absatz 2 ist die Bezeichnung „Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung“ durch die Bezeichnung „Mi-
nisterium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung“ ersetzt.

Artikel 8 
Finanzausgleichsgesetz8)

§ 16 Absatz 4 des Finanzausgleichsgesetzes vom 
10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 902), ist 
wie folgt geändert:

Die Bezeichnung „für Soziales zuständige Ministe-
rium“ ist durch die Bezeichnung „für Gleichstellung 
zuständige Ministerium“ ersetzt.

Artikel 9 
Landesverordnung über die  

Ausbildung und Prüfung von amtlichen  
Fachassistentinnen und Fachassistenten in  

der Fleischhygieneüberwachung9)

Die Landesverordnung über die Ausbildung und 
Prüfung von amtlichen Fachassistentinnen und 
Fachassistenten in der Fleischhygieneüberwachung 
vom 11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 81), Res-
sortbezeichnungen ersetzt durch Artikel 67 der Ver-
ordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), 
ist wie folgt geändert:

1. In § 2 Satz 1 ist die Bezeichnung „Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume“ durch die Bezeichnung „Mi-
nisterium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung“ ersetzt.

2. In der Anlage ist die Bezeichnung „Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein“ durch 
die Bezeichnung „Ministerium für Justiz, Eu-
ropa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein“ ersetzt.

6) Ändert LVO vom 4. August 2009, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2030-5-160

7) Ändert Ges. vom 13. Dezember 1994, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2033-1

8) Ändert Ges. vom 10. Dezember 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 6030-3

9) Ändert LVO vom 11. Februar 2008, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 2125-44-1
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Artikel 10 
Landesverordnung zur Bestimmung  

der zuständigen Behörde und zur Übertragung  
der Verordnungsermächtigung nach dem  

Öko-Landbaugesetz10)

Die Landesverordnung zur Bestimmung der zustän-
digen Behörde und zur Übertragung der Verord-
nungsermächtigung nach dem Öko-Landbaugesetz 
vom 19. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 47), 
Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 67 
der Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-
H. S. 143), ist wie folgt geändert:

1. In § 1 ist die Bezeichnung „Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume“ durch die Bezeichnung „Mi-
nisterium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung“ ersetzt.

2. In § 2 ist die Bezeichnung „Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume“ durch die Bezeichnung „Mi-
nisterium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung“ ersetzt.

Artikel 11 
Landesverordnung zur Übertragung  
von Ermächtigungen zum Erlass von  
Rechtsverordnungen im Bereich der  

Landwirtschaft und zur Übertragung von  
Zuständigkeiten auf das Amt für ländliche  

Räume Kiel11)

§ 1 der Landesverordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen 
im Bereich der Landwirtschaft und zur Übertragung 
von Zuständigkeiten auf das Amt für ländliche 
Räume Kiel vom 17. Oktober 2001 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 175), geändert durch Verordnung vom 22. Feb-
ruar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 180), Ressortbe-
zeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 67 der 
Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 143), ist wie folgt geändert:

Im einleitenden Halbsatz ist die Bezeichnung „Mi-
nisterium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume“ durch die Bezeichnung 
„Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung“ ersetzt.

Abschnitt 3 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur

Artikel 12 
Gesetz zur Umwandlung der Kulturstiftung des 
Landes Schleswig-Holstein in eine Stiftung des 

öffentlichen Rechts12)

Das Gesetz zur Umwandlung der Kulturstiftung des 
Landes Schleswig-Holstein in eine Stiftung des öf-
fentlichen Rechts vom 30. Mai 1995 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 221), Zuständigkeiten und Ressortbe-
zeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 27 der 
Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 143), ist wie folgt geändert:

1. § 5 ist wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 ist die Bezeichnung „der 
Ministerin oder dem Minister für Justiz, Kul-
tur und Europa“ durch die Bezeichnung „der 
Ministerin oder dem Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 ist die Bezeichnung „Mi-
nisterium für Justiz, Kultur und Europa“ 
durch die Bezeichnung „Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur“ ersetzt.

2. § 7 ist wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ist die Be-
zeichnung „Ministerium für Justiz, Kultur 
und Europa“ durch die Bezeichnung „Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur“ 
ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 ist die Bezeichnung „Mi-
nisterium für Justiz, Kultur und Europa“ 
durch die Bezeichnung „Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur“ ersetzt.

Abschnitt 4 
Geschäftsbereich des Ministeriums  

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung sowie des Ministeriums für 

Justiz, Europa, Verbraucherschutz und  
Gleichstellung 

Artikel 13 
Lebensmittel-, Wein- und  

Futtermittel-Zuständigkeitsverordnung13)

Die Lebensmittel-, Wein- und Futtermittel-Zustän-
digkeitsverordnung vom 20. Juni 2006 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 152), zuletzt geändert durch Artikel 6 
der Verordnung vom 6. Juni 2017 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 389), ist wie folgt geändert:

1. § 3 hat folgende Fassung:

„§ 3

(1) Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung ist, soweit in 
Rechtsvorschriften des Bundes oder nach Ab-

10) Ändert LVO vom 19. Februar 2003, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 200-0-333

11) Ändert LVO vom 17. Oktober 2001, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 200-0-316

12) Ändert Ges. vom 30. Mai 1995, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. 224-7

13) Ändert LVO vom 20. Juni 2006, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. 200-0-361
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satz 2 nichts anderes geregelt ist, zuständige 
Behörde, zuständige Stelle oder zuständige Kon-
taktstelle nach

1. folgenden Bestimmungen der Verordnung 
Nummer 882/2004:

a) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 5, 
12 und 31 Absatz 2 Buchstabe a, soweit 
keine Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
nach Artikel 83 Absatz 2 Grundgesetz er-
lassen ist, sowie Artikel 34 und 36 bis 39,

b) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe f für die Er-
stellung und Ausführung landesweiter 
Notfallpläne; unberührt bleibt die Zustän-
digkeit der nach § 1 zuständigen Behör-
den für die Erstellung und Ausführung 
von Notfallplänen für das Gebiet des Krei-
ses oder der kreisfreien Stadt,

c) Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe f Halbsatz 1 
für Listen über zugelassene Lebensmittel-
unternehmerinnen und Lebensmittelunter-
nehmer,

2. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der Verord-
nung (EG) Nummer 1935/200411, 

3. folgenden Bestimmungen des LFGB :

a) § 38 Absatz 1, soweit Schnellwarnungen 
nach der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift für die Durchführung des Schnell-
warnsystems für Lebensmittel, Lebensmit-
telbedarfsgegenstände und Futtermittel 
(AVV Schnellwarnsystem) vom 8. Septem-
ber 2016 (GMBl. 2016, Nummer 39  
S. 770) erfolgen, Absatz 3, soweit Behör-
den anderer Länder oder des Bundes zu 
unterstützen sind, Absatz 4, Absatz 6 so-
wie Absatz 7 für Mitteilungen an die zu-
ständigen Behörden anderer Länder, des 
Bundes, anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder der Europäischen 
Kommission,

b) § 40, soweit die Öffentlichkeit landesweit 
zu informieren ist oder es sich um eine In-
formation der Öffentlichkeit über Erzeug-
nisse handelt, die außerhalb von Schles-
wig-Holstein hergestellt worden sind,

c)  § 68 Absatz 4 Satz 3 für die Zulassung 
von Ausnahmen nach § 68 Absatz 2 Num-
mer 2, soweit landesrechtlich errichtete 
Behörden und Organisationen betroffen 
sind, und

d) nach § 68 Absatz 2 Nummer 4,

4. § 3 Absatz 1 Satz 2 und § 5 Absatz 1 der 
Mineral- und Tafelwasser-Verordnung vom  
1. August 1984 (BGBl. I S. 1036), zuletzt 
geändert durch Artikel 25 der Verordnung 
vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272),

5. § 2 Nummer 9, § 4 Absatz 1 bis 4 und § 5 
Absatz 1 bis 3 der Alkoholhaltige Getränke-
Verordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Juni 2003 (BGBl. I S. 1255), 
zuletzt geändert durch Artikel 15 der Verord-
nung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272),

6. § 9 Absatz 7 des Vorläufigen Biergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
29. Juli 1993 (BGBl. I S. 1399), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 29. Oktober 
2001 (BGBl. I S. 2785), in Verbindung mit  
§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über 
den Übergang auf das neue Lebensmittel- 
und Futtermittelrecht vom 1. September 
2005 (BGBl. I S. 2618, 2653), zuletzt geän-
dert durch Artikel 69 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474),

7. folgenden weinrechtlichen Bestimmungen:

a) Artikel 71 Absatz 1, 2 und 4 der Verord-
nung Nummer 1308/2013, auch in Ver-
bindung mit Artikel 46 der Delegierten 
Verordnung 2018/2732,

b) Abschnitt 2 sowie § 13 Absatz 6, § 22 
Absatz 1 Nummer 3 und § 22a Absatz 2 
Satz 1 des Weingesetzes, 

c) § 22 Absatz 1, 5 und 6, § 23 Absatz 1, 
§ 24 Absatz 1, 2 und 4, § 26 Absatz 1 
und § 45 Absatz 2 der Weinverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. April 2009 (BGBl. I S. 827), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 14. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2480),

d) § 2 Absatz 1, § 3 Absatz 1, § 12 Absatz 1, 
§§ 22, 29 Absatz 1, § 30 Absatz 1 und  
§ 33 Absatz 1 Nummer 3 der Wein-Über-
wachungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Mai 2002 

 „1 Verordnung (EG) Nummer 1935/2004 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 
2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu 
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 
kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/
EWG und 89/109/EWG (ABl. L 338 S. 4), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung (EG) Nummer 569/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
18. Juni 2009 (ABl. L 188 S. 14)“

 „2 Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 2017 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) Nummer 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmi-
gungssystems für Rebpflanzungen, der Weinbaukar-
tei, der Begleitdokumente und der Zertifizierung, der 
Ein- und Ausgangsregister, der obligatorischen Mel-
dungen, Mitteilungen und Veröffentlichung der mit-
geteilten Informationen und zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) Nummer 1306/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf die diesbe-
züglichen Kontrollen und Sanktionen sowie zur Ände-
rung der Verordnungen (EG) Nummer 555/2008, (EG) 
Nummer 606/2009 und (EG) Nr. 607/2009 der Kom-
mission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
436/2009 und der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/560 der Kommission (ABl. L 58 S. 1)“
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(BGBl. I S. 1624), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 4. Januar 
2016 (BGBl. I S. 2),

e) §§ 2, 3, 5 sowie §§ 8 und 9 mit Aus-
nahme der hierfür erforderlichen Probe-
nahmen und §§ 13 bis 15 der Landesver-
ordnung zur Durchführung weinrechtli-
cher Vorschriften vom 14. Mai 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 229), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
28. April 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 156),

 8. § 4 Absatz 1 der Lebensmittelbestrahlungs-
verordnung vom 14. Dezember 2000 (BGBl. I  
S. 1730), zuletzt geändert durch Artikel 5 
der Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I  
S. 2272),

 9. § 22 Absatz 4 des Tabakerzeugnisgesetzes 
für das Ausstellen von Registrierungsbestä-
tigungen für den grenzüberschreitenden 
Fernabsatz an Verbraucher,

10. §§ 2 und 3 der Tabakerzeugnisverordnung 
vom 27. April 2016 (BGBl. I S. 980), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 17. Mai 2017 (BGBl. I S. 1201),

11.  § 4 Absatz 2 Satz 3 des Milch- und Marga-
rinegesetzes,

12. § 5 Absatz 3 Satz 1 der Lebensmitteleinfuhr-
Verordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. September 2011 (BGBl. I S. 
1860), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. 
I S. 3459),

13. §§ 1, 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 3 
Absatz 1, 3 und 7 und § 4 der Gegenpro-
ben-Verordnung vom 11. August 2009 
(BGBl. I S. 2852), zuletzt geändert durch 
Artikel 53 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S. 626),

14. § 4 Absatz 1 Satz 4 des Verbraucherinfor-
mationsgesetzes (VIG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Oktober 2012 
(BGBl. I S. 2166, ber. S. 2725), geändert 
durch Artikel 2 Absatz 34 des Gesetzes 
vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), und

15. nach der AVV Schnellwarnsystem.

(2) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
ist, soweit Futtermittel betroffen sind, zustän-
dige Behörde, zuständige Stelle oder zuständige 
Kontaktstelle nach

1. folgenden Bestimmungen der Verordnung 
Nummer 882/2004:

a) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 5, 
12 und 31 Absatz 2 Buchstabe a, soweit 
keine Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

nach Artikel 83 Absatz 2 Grundgesetz er-
lassen ist, sowie Artikel 34 und 36 bis 39,

b) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe f für die Er-
stellung und Ausführung landesweiter 
Notfallpläne; unberührt bleibt die Zustän-
digkeit der nach § 1 zuständigen Behör-
den für die Erstellung und Ausführung 
von Notfallplänen für das Gebiet des Krei-
ses oder der kreisfreien Stadt,

2. folgenden Bestimmungen des LFGB:

a) § 38 Absatz 1, soweit Schnellwarnungen 
nach der AVV Schnellwarnsystem erfolgen, 
Absatz 3, soweit Behörden anderer Länder 
oder des Bundes zu unterstützen sind, Ab-
satz 4, Absatz 5 für Unterrichtungen der 
nach § 40 zuständigen Behörden anderer 
Länder, Absatz 6 sowie Absatz 7 für Mittei-
lungen an die zuständigen Behörden ande-
rer Länder, des Bundes, anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder der 
Europäischen Kommission,

b) § 40, soweit die Öffentlichkeit landesweit 
zu informieren ist oder es sich um eine In-
formation der Öffentlichkeit über Erzeug-
nisse handelt, die außerhalb von Schles-
wig-Holstein hergestellt worden sind,

c) § 68 Absatz 4 Satz 3 für die Zulassung 
von Ausnahmen nach § 68 Absatz 2 
Nummer 4,

3. § 4 Absatz 1 Satz 4 des VIG, soweit dort 
Informationen nach § 1 dieses Gesetzes vor-
handen sind, und

4. nach der AVV Schnellwarnsystem.“

2. § 5 ist wie folgt geändert:

a) Absatz 2 ist wie folgt geändert:

aa) Die Bezeichnung „das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume“ ist durch die Be-
zeichnung „das Ministerium für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleich-
stellung“ ersetzt.

bb) Nach dem Wort „übertragen“ ist ein 
Komma und folgender Halbsatz ange-
fügt: „soweit sich aus Satz 2 nichts an-
deres ergibt“.

cc) Es ist folgender Satz angefügt: „Soweit 
Futtermittel betroffen sind, werden die 
Befugnisse nach Satz 1 Nummer 1 und 3 
auf das Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-
talisierung übertragen.“

b) Absatz 3 ist wie folgt geändert:

aa) Die Bezeichnung „das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
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und ländliche Räume“ ist durch die Be-
zeichnung „das Ministerium für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleich-
stellung“ ersetzt.

bb) Nach dem Wort „übertragen“ ist ein 
Komma und folgender Halbsatz ange-
fügt: „soweit sich aus Satz 2 nichts an-
deres ergibt“.

cc) Es ist folgender Satz angefügt: „Soweit 
es um die Bestimmung der zuständigen 
Behörden nach futtermittelrechtlichen 
Vorschriften geht, werden die Befugnisse 
nach Satz 1 auf das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung übertragen.“

Artikel 14 
Landesverordnung über die zuständigen Behörden 
nach dem EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz14)

Die Landesverordnung über die zuständigen Behör-
den nach dem EG-Gentechnik-Durchführungsge-
setz vom 8. Februar 2005 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 109), geändert durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 2. Oktober 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 456), 
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt 
ersetzt durch Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143), ist wie folgt geändert: 

§ 1 Absatz 2 ist wie folgt gefasst: 

„(2) Die Befugnis zur Bestimmung der zuständigen 
Behörden nach Absatz 1 Nummer 1 wird auf das 
Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung, die Befugnis zur Bestimmung 
der zuständigen Behörden nach Absatz 1 Nummer 2 
und 3 auf das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung über-
tragen.“ 

Abschnitt 5 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Artikel 15 
Berufsrechtzuständigkeitsverordnung15)

§ 1 der Berufsrechtzuständigkeitsverordnung vom  
3. Dezember 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 556), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 16. März 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 98), ist wie folgt geändert:

Die Bezeichnung „Ministerium für Schule und Be-
rufsbildung“ ist durch die Bezeichnung „Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus“ ersetzt. 

Abschnitt 6 
Schlussbestimmungen

Artikel 16 
Bezeichnung des Ministeriums für Justiz, Europa, 

Verbraucherschutz und Gleichstellung

Soweit vorstehend keine abweichenden Regelun-
gen aufgeführt sind, ist die Bezeichnung „Ministe-
rium für Justiz, Kultur und Europa“ in allen Geset-
zen und Verordnungen, in denen sie aufgeführt ist, 
durch die Bezeichnung „Ministerium für Justiz, Eu-
ropa, Verbraucherschutz und Gleichstellung“ in ih-
rer grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

Artikel 17 
Bezeichnung des Ministeriums für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur

Soweit vorstehend keine abweichenden Regelun-
gen aufgeführt sind, ist die Bezeichnung „Ministe-
rium für Schule und Berufsbildung“ in allen Geset-
zen und Verordnungen, in denen sie aufgeführt ist, 
durch die Bezeichnung „Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur“ in ihrer grammatikalisch 
richtigen Form ersetzt.

Artikel 18 
Bezeichnung des Ministeriums für Inneres,  

ländliche Räume und Integration

Soweit vorstehend keine abweichenden Regelun-
gen aufgeführt sind, ist die Bezeichnung „Ministe-
rium für Inneres und Bundesangelegenheiten“ in 
allen Gesetzen und Verordnungen, in denen sie auf-
geführt ist, durch die Bezeichnung „Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume und Integration“ in ihrer 
grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

Artikel 19 
Bezeichnung des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Soweit vorstehend keine abweichenden Regelun-
gen aufgeführt sind, ist die Bezeichnung „Ministe-
rium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume“ in allen Gesetzen und Ver-
ordnungen, in denen sie aufgeführt ist, durch die 
Bezeichnung „Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung“ in 
ihrer grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

Artikel 20 
Bezeichnung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Soweit vorstehend keine abweichenden Regelungen 
aufgeführt sind, ist die Bezeichnung „Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie“ in allen 
Gesetzen und Verordnungen, in denen sie aufgeführt 
ist, durch die Bezeichnung „Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus“ 
in ihrer grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

Artikel 21 
Bezeichnung des Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Soweit vorstehend keine abweichenden Regelun-
gen aufgeführt sind, ist die Bezeichnung „Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung“ in allen Gesetzen und Verordnun-
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Landesverordnung 
zur Änderung der Bäderhygieneverordnung

- Berichtigung -
Die Landesverordnung zur Änderung der Bäder- 
hygieneverordnung vom 17. Dezember 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 902) wird wie folgt berichtigt.

In Artikel 2 wird nach der Angabe „1. Januar“ die 
Angabe „2019“ eingefügt.

gen, in denen sie aufgeführt ist, durch die Bezeich-
nung „Ministerium für Soziales, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Senioren“ in ihrer grammatika-
lisch richtigen Form ersetzt.

Artikel 22 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. Januar 2019
H a n s – J o a c h i m  G r o t e

Minister 
für Inneres, ländliche Räume und Integration

14) Ändert LVO vom 8. Februar 2005, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 200-0-25
15) Ändert LVO vom 3. Dezember 2005, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-360
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


